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Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 654/2016

Datum RR-Sitzung: 8. Juni 2016

Direktion: Erziehungsdirektion

Geschäftsnummer: 738054 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Jahresrechnung 2015 der 

Genehmigung 

1. Gegenstand 

Die BFH wird seit dem 1. Januar 201

der BFH bildet Teil ihres Geschäftsberichtes und wird vom Regierungsrat genehmigt.

2. Rechtsgrundlagen 

- Art. 46, Art. 47 Abs. 1, 49 und 

Berner Fachhochschule (FaG)

- Art. 69 und Art. 69b der Verordnung vom 5. Mai 2004 über die Berner Fachhochschule 

(FaV) 

3. Empfehlung Finanzkontrolle

Die Jahresrechnung der BFH

zur Genehmigung empfohlen.

4. Antrag der Erziehungsdirektion

Der Regierungsrat genehmigt gestützt auf die vorstehenden Ausführungen die Jahresrec

nung 2015 der BFH. 
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Nicht klassifiziert 

Jahresrechnung 2015 der Berner Fachhochschule (BFH). 

wird seit dem 1. Januar 2014 über ein Beitragssystem finanziert. Die Jahresrechnung 

bildet Teil ihres Geschäftsberichtes und wird vom Regierungsrat genehmigt.

 

49 und Art. 49b Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2003 über die 

Berner Fachhochschule (FaG) 

der Verordnung vom 5. Mai 2004 über die Berner Fachhochschule 

Empfehlung Finanzkontrolle 

BFH wurde von der Finanzkontrolle des Kantons Bern geprüft und 

zur Genehmigung empfohlen. 

Antrag der Erziehungsdirektion 

Der Regierungsrat genehmigt gestützt auf die vorstehenden Ausführungen die Jahresrec

Jahresrechnung 2015 der BFH (Teil des Geschäftsberichts) 

Im Namen des Regierungsrates

Der Staatsschreiber 

Auer 
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über ein Beitragssystem finanziert. Die Jahresrechnung 

bildet Teil ihres Geschäftsberichtes und wird vom Regierungsrat genehmigt. 

Art. 49b Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2003 über die 

der Verordnung vom 5. Mai 2004 über die Berner Fachhochschule 

des Kantons Bern geprüft und 

Der Regierungsrat genehmigt gestützt auf die vorstehenden Ausführungen die Jahresrech-

Im Namen des Regierungsrates 


